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B.   Geldbuße oder Einziehung des Wertes von 
 Taterträgen – Übersicht

gegen gegen

Täter Juristische 
Personen und 

Personen-
vereinigungen 

Täter Dritte

Abs. 3 
Grundlage für die
Zumessung der

Geldbuße sind die 
Bedeutung der OWi
und der Tatvorwurf.

Abs. 4 
Die Geldbuße soll

den wirtschaftlichen
Vorteil, den der Täter
aus der OWi gezogen

hat, übersteigen. 

Abs. 1 
Vertretungs-

berechtigtes Organ
hat OWi begangen
und dabei Pflichten

verletzt, die den
Vertretenen treffen

oder diesen bereichert 
haben oder bereichern 

sollten.
 

Abs. 3 
§ 17 Abs. 4 gilt
entsprechend

Abs. 1 
Gegen Täter wird eine Geldbuße

nicht festgesetzt und hat er
für oder durch die Tat etwas
erlangt, so kann gegen ihn
die Einziehung des Wertes

von Taterträgen angeordnet
werden.

 
Abs. 2 

Ist der Dritte durch oder für
eine Tat eines Täters

(Verschiebung, Erbe, o.Ä.)
bereichert, kann beim

Dritten eingezogen werden. 

Geldbuße Einziehung

§ 17 OWiG § 30 OWiG § 29a OWiG

© Eigene Darstellung

Abbildung 3 
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C.   Geldbuße

I.   Geldbuße gegen den Täter – § 17 OWiG

Die Vorschrift des § 17 OWiG fi ndet ausschließlich auf den Bußtäter Anwen-
dung und enthält die Kriterien, nach denen im Ordnungswidrigkeitenrecht 
eine Geldbuße gegen natürliche Personen verhängt werden darf. Abgesehen 
von den in Absatz 1 genannten Mindest- und Höchstbeträgen des Bußgel-
des, bestimmt Absatz 3 die Grundlagen für die Bemessung der Geldbuße im 
Einzelfall. Sie hängt ab von der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit, der Art 
des Vorwurfs, der den Täter trifft, sowie dessen wirtschaftlichen Verhält-
nissen. Fahrlässiges Handeln kann, wenn überhaupt, mit Geldbuße bedroht, 
im Höchstmaß nur mit der Hälfte des angedrohten Höchstbetrages geahndet 
werden. Außerdem soll die Geldbuße gemäß Absatz 4 den wirtschaftlichen 
Vorteil, den der Täter aus der Handlung gezogen hat, übersteigen. Dabei darf 
sogar das gesetzliche Höchstmaß der Geldbuße überschritten werden.

Die Regelung des § 17 OWiG dient demnach im Gegensatz zur Geldstra-
fe im Strafrecht auch dazu, den Vermögensvorteil des Täters aus der Be-
gehung der Ordnungswidrigkeit abzuschöpfen (Nettoprinzip). Demnach 
übernimmt die Geldbuße zugleich die Funktion der Gewinnabschöpfung.

Dem Täter soll ein aus der Ordnungswidrigkeit vermögensrechtlich er-
langter Vorteil nicht belassen werden.7 Grundsätzlich fehlt der Geldbuße 
das mit der Kriminalstrafe notwendig verbundene Unwerturteil. Da es 
nicht Zweck der Geldbuße ist, eine Tat zu „sühnen“, d. h. einen Ausgleich 
für sozialethische Schuld herbeizuführen, ist es insofern auch unbedenk-
lich, dass die Geldbuße auch die Funktion der Gewinnabschöpfung über-
nimmt, wie dies in § 17 Abs. 4 OWiG bestimmt ist.8

Nach dem Nachweis der Tatbestandsmäßigkeit, der Rechtswidrigkeit 
und Vorwerfbarkeit der Ordnungswidrigkeit wird gemäß § 17 Abs. 4 OWiG 
beim Täter eine (Gesamt-)Geldbuße verhängt, die sowohl die Abschöpfung 
des erlangten wirtschaftlichen Vorteils („Gewinnanteil“) als auch einen 
„Sanktionsanteil“ (siehe OLG Karlsruhe, Beschluss vom 17.08.2018, 3 Rb 5 
Ss 478/18) beinhaltet. Buße und Gewinnabschöpfung erscheinen in einer 
Summe als Geldbuße im Tenor des Bußgeldbescheids, sollten aber in der 
Begründung des Bußgeldbescheides jeweils gesondert dargestellt sein. Der 
wirtschaftliche Vorteil, den der Täter aus der Tat erlangt hat, bestimmt da-

7     Vgl.  Brenner , Gewinnabschöpfung, das unbekannte Wesen im Ordnungswidrigkeiten-
recht, NStZ 1998, 557;  Göhler , Kommentar zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 
16. Aufl . 2012, § 17 Rn 37.  

8     BT-Drs. 10/318, S. 36 – Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschafts-
kriminalität.  


